
 

Öffentliche Bekanntmachung, Stadt Norderstedt 

VERTEILER: 2 
 
Am 17.11.2016, 18:15 Uhr findet eine öffentliche / nichtöffentliche Sitzung des Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Verkehr statt. 

 
Gremium : Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, StuV/055/ XI 
Ort : Norderstedt 
Raum : Sitzungsraum 2 Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 
 
 

Tagesordnung 

 

Öffentliche Sitzung 

1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
   
2.  Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie 

Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner 
Tagesordnungspunkte 

   
3.  Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 03.11.2017 
   
4.  Einwohnerfragestunde, Teil 1 
   
5. A 16/0418 Prüfantrag „Stadtticket für Norderstedt"; hier: Antrag des 

Seniorenbeirates vom 19.10.2016 
   
6. A 16/0433 Bike & Ride Abstellplätze; hier Antrag der SPD-Fraktion 

vom 31.10.2016 
   
7. B 16/0419 Bebauungsplan Nr. 291 Norderstedt "Wohnen am 

Moorbekpark" 
Gebiet: östlich Buckhörner Moor, westlich der Moorbek, 
südwestlich Deichgrafenweg 
hier: Beschluss zur Erstellung eines 
Bebauungsplanentwurfes auf Basis des weiter entwickelten 
Siegerentwurfes 

   
8. B 16/0402 Bebauungsplan Nr. 318 "an der Straße Achternfelde", 

Gebiet: Abschnitt Achternfelde und Flurstücke 63/6, 63/67, 
63/68, Flur 14, Gemarkung Garstedt 
hier: a) Aufstellungsbeschluss 
b) Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und der Öffentlichkeit 

   
9. B 16/0421 Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Norderstedt 

hier: Beschluss zur Ausführungsplanung und Umsetzung 
des Konzeptes 



 

   
10.  Besprechungspunkt "Entwicklungskonzept Rathausallee" 
   
11.  Einwohnerfragestunde, Teil 2 
   
12.  Berichte und Anfragen - öffentlich 
   
 .  Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach 

Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss 
voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

   

Nichtöffentliche Sitzung 

13.  Berichte und Anfragen - nichtöffentlich 
   
 
 
 
 

Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
Norderstedt, 10.11.16 
 
Stadt Norderstedt 
Der Oberbürgermeister 
 

 



 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 

 

Stadtrat/Stadträtin Oberbürgermeister 
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ANTRAG 

  Vorlage-Nr.: A 16/0418 

Seniorenbeirat Datum: 20.10.2016 

Bearb.:  Martens, Peter Tel.:  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

17.11.2016 Entscheidung 

 
 

Prüfantrag „Stadtticket für Norderstedt"; hier: Antrag des Seniorenbeirates vom 
19.10.2016 
 
Beschlussvorschlag 
 

Die Verwaltung wird gebeten, die Kosten für zwei alternative Stadttickets zu prüfen und zu 
ermitteln und in einem möglichst kurzen Zeitrahmen diese zur Umsetzung dem Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Verkehr vorzustellen. Dieses Stadtticket soll nur innerhalb der Nor-
derstedter Stadtgrenzen gültig sein und die U-Bahn-Haltestelle „Ochsenzoll" und die AKN-
Haltestelle „Meeschensee" beinhalten. Für Fahrten über die Stadtgrenzen soll der ortsübli-
che HVV-Tarif gelten. 

a. kostenloses Tages-Stadtticket für Norderstedt  

oder alternativ 

b. kostengünstiges Tages-Stadtticket für Norderstedt 

von EURO 1,50 pro Ticket, 
gültig von 00.00 bis 24:00 Uhr 
oder 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr, inkl. Umsteigen 
in andere Buslinien sowie der U-Bahn und AKN 

 
 
Sachverhalt 
 

Ziel ist es, den Autoverkehr und damit den CO-2 Ausstoß zu verringern. Das wäre ein wichti-
ger Schritt in Richtung NANO, dem die Stadt verpflichtet ist. 

Den älteren Bürgern wird damit ein größerer Anreiz gegeben, die öffentlichen Verkehrsmittel 
zu nutzen. Das kostenlose Ticket für die Nutzung der ÖPNV innerhalb Norderstedt wäre der 
optimale Weg in die Zukunft. 

Für den Fall, dass das kostenlose Ticket auf Grund der Kosten nicht zu realisieren ist, sollte 
als Alternative ein einheitliches und kostengünstiges Stadtticket von EURO 1,50 pro Tag 
realisiert werden. 

Gemäß dem Beschluss vom 19.09.2013 — B 13/0889 - wurde ein „Stadtticket" beschlossen, 
der vom Inhalt her nicht korrekt ist. 

Die Kosten für eine Fahrt von der Haltestelle Quickborner Straße zur U-Bahn Norderstedt-
Mitte betragen heute EURO 1,50 pro Person und Fahrt. Wenn der Bürger die Fahrt aber fort-
setzen und umsteigen muss, z.B. zum Glashütter Markt, dann sind die Fahrkosten EURO 
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2,20 pro Person und Fahrt. Somit beträgt die Hin- und Rückfahrt entweder EURO 3,00 pro 
Person oder EURO 4,40 pro Person. Für viele Menschen mit geringem Einkommen sind die-
se Fahrten schon zu teuer. Es ist sehr wichtig, dass vor allem die Bürger, die über wenig 
Einkommen verfügen, ein besseres soziales Umfeld bekommen und somit auch andere Bür-
ger innerhalb der Stadt kostengünstig erreichen und besuchen können. 

Mit diesem Preissystem würde es an den Haltestellen auch nicht zu Verzögerungen kom-
men. Die Einführung eines Stadttarifs in Norderstedt würde nicht zu Mehrkosten führen, son-
dern eher zu einer Reduzierung. Die Kosten in dem Beschluss vom 19.09.2013 in Höhe von 
EURO 70.000 p.a. könnten dagegen gerechnet werden. 
Der Fahrplan und die Gesamttaktzeiten können entsprechend eingehalten werden. 

Es ist uns bekannt, dass für die Stadt Norderstedt die rechtliche Möglichkeit besteht einen 
individuellen ÖPNV-Gebietstarif (Stadttarif) zu beschließen und diesen entsprechend über 
den Kreis Segeberg und dem HW zu bestellen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Originalantrag 
 
 
 







 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 
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ANTRAG 

  Vorlage-Nr.: A 16/0433 

SPD-Fraktion Datum: 03.11.2016 

Bearb.:  Steinhau-Kühl, Nicolai Tel.:  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

17.11.2016 Entscheidung 

 
 

Bike & Ride Abstellplätze; hier Antrag der SPD-Fraktion vom 31.10.2016 
 
Beschlussvorschlag 
Die Verwaltung wird beauftragt gemeinsam mit dem AK-Radverkehr nach weiteren mögli-
chen Standorten oder Erweiterungen von Fahrradabstellanlagen an den Bahnlinien oder 
Busknotenpunkten zu suchen. Dem Ausschuss ist bis zum 02.03.2017 über die Ergebnisse 
der Suche zu berichten. 
 
 
 
Sachverhalt 
Das Land Schleswig-Holstein wird in den Haushalt für das Jahr 2017 wieder Gelder für die 
Planung von Bike & Ride Abstellanlagen einstellen. Die Planungskosten als auch der Bau 
werden vom Land gefördert. Die SPD-Fraktion hält es für richtig sich auf diese Förderung so 
vor zu bereiten, dass die Stadt Norderstedt diese Fördergelder frühzeitig beantragen kann 
um die Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV weiter zu verbessern. 
 
 
 
Anlagen: 
Originalantrag der SPD-Fraktion 
 
 
 





 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 

 

Stadtrat/Stadträtin Oberbürgermeister 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 16/0419 

601 - Fachbereich Planung Datum: 03.11.2016 

Bearb.:  Helterhoff, Mario Tel.:-208  öffentlich 

Az.:  601/Herr Mario Helterhoff -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

17.11.2016 Entscheidung 

 
 

Bebauungsplan Nr. 291 Norderstedt "Wohnen am Moorbekpark" 
Gebiet: östlich Buckhörner Moor, westlich der Moorbek, südwestlich Deichgrafenweg 
hier: Beschluss zur Erstellung eines Bebauungsplanentwurfes auf Basis des weiter 

entwickelten Siegerentwurfes 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
a) Der in Abstimmung mit der Verwaltung weiterentwickelte Siegerentwurf des Investoren-

auswahlverfahrens (Verfasser: Richard Ditting GmbH & Co. KG zusammen mit Prasch 
Buken Partner Architekten mbH) wird zur Kenntnis genommen. 

 
b) Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis des weiter entwickelten Siegerentwurfes einen 

Bebauungsplan-Entwurf zu erstellen und dem Ausschuss zum Entwurfs- und Ausle-
gungsbeschluss vorzulegen. 

 
 
Sachverhalt 
 
Mit Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 15.10.2015 wurde die 
Verwaltung mit der Durchführung eines Investorenauswahlverfahrens für die Fläche des Be-
bauungsplanes Nr. 291 am Buckhörner Moor beauftragt. Die Fläche ist, abgesehen von ei-
ner einzelnen Teilfläche, ausschließlich im Eigentum der EGNO.  
 
Im Anschluss an die Jurysitzung, die am 17.02.2016 unter Mitwirkung politischer Vertreter 
abgehalten wurde, hat die Verwaltung den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 
18.02.2015 über das Ergebnis des Investorenauswahlverfahrens informiert und den Sieger-
entwurf veröffentlicht. 
 
In den vergangenen Monaten hat die Verwaltung Gespräche mit dem Investor Richard Dit-
ting GmbH & Co. KG geführt. Hierbei ging es im Wesentlichen darum, den Siegerentwurf 
insofern weiterzuentwickeln, als dass aus Sicht der Verwaltung eine belastbare Basis für die 
Erstellung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 291 gegeben ist. Darüber hinaus ging es darum, 
die im Rahmen des Investorenauswahlverfahrens vorgegebenen Anforderungen an das 
neue Bauvorhaben jenseits der städtebaulichen Ausprägung, wie z. B. Mobilitätskonzept, 
Energiekonzept oder Anteil sozial geförderten Wohnungsbaus, zu konkretisieren und mit den 
städtischen Vorstellungen in Einklang zu bringen. 
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Dieser Überarbeitungsstand liegt nun aus Sicht der Verwaltung in vorerst ausreichender Tie-
fe vor, um den Ausschuss zum einen über den Projektfortgang zu informieren, zum anderen 
ist es ein Anliegen der Verwaltung, mit dem oben genannten Beschluss durch diesen Aus-
schuss dem Investor eine Planungssicherheit zu signalisieren, dass in der eingeschlagenen 
Richtung weiter gearbeitet werden kann. 
 
Inhaltlich wurden im Wesentlichen die Vorschläge der Jury zum Entwurf berücksichtigt, die 
eine mäßige bauliche Verdichtung (z. B. durch Aufstockung) angeregt hatte. Darüber hinaus 
wurden Anregungen der Anwohner eingearbeitet, die z. B. die im Siegerentwurf vorgesehene 
öffentliche Wegeführung entlang ihrer Gartenseite der bestehenden Bebauung am Deichgra-
fenweg angemahnt hatten. Dieser Weg ist nicht mehr vorgesehen. Ebenso wurde die von 
den Anwohnern bereits im Rahmen der Auslobung eingebrachte Deckelung der Geschossig-
keit auf max. 2 im Übergang zur nördlichen Bestandsbebauung Deichgrafenweg eingearbei-
tet. 
 
Es wurden Verbindlichkeiten mit dem Investor hinsichtlich des Wohnungsmixes und der 
Wohnungsgrößen sowie einer angestrebten Drittelung von Eigentumswohnungen, frei finan-
zierten Mietwohnungen und geförderten Mietwohnungen vereinbart. 
 
Auch konnte Einigkeit bei der Konkretisierung und Bereitschaftsbekundung zur Umsetzung 
von Nachhaltigkeitszielen (Energie und Mobilität) erzielt werden, die dieser Vorlage als Anla-
gen beigefügt sind. 
 
Eine Beschlussfassung vorausgesetzt, wird die Verwaltung auf Basis der vorgestellten Un-
terlagen den Bebauungsplanentwurf erarbeiten. Dieser wird dem Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr erneut zur Beschlussfassung vorgelegt, anschließend ist die öffentli-
che Auslegung gemäß Baugesetzbuch durchzuführen. Weiterhin wird die Stadt mit dem In-
vestor einen städtebaulichen Vertrag erarbeiten und die EGNO den Grundstückskaufvertrag 
verhandeln. 
 
Anlagen: 
1. Weiterentwickeltes städtebauliches Konzept 
2. Mobilitätskonzept 
3. Energiekonzept 





















































 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 16/0402 

601 - Fachbereich Planung Datum: 01.11.2016 

Bearb.:  Röll, Thomas Tel.: -209  öffentlich 

Az.:  601/Herr Thomas Röll -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

17.11.2016 Entscheidung 

 
 

Bebauungsplan Nr. 318 "an der Straße Achternfelde", 
Gebiet: Abschnitt Achternfelde und Flurstücke 63/6, 63/67, 63/68, Flur 14, Gemarkung 

Garstedt 
hier: a) Aufstellungsbeschluss 
 b) Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und der Öffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
a) Gemäß §§ 2 ff. BauGB wird die Aufstellung des Bauleitplanes, Bebauungsplan Nr. 318, 

"an der Straße Achternfelde", Gebiet: Abschnitt Achternfelde und Flurstücke 63/6, 63/67, 
63/68, Flur 14, Gemarkung Garstedt beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich ist in der Planzeichnung vom 12.10.2016 festgesetzt (vgl. verkleiner-
te Fassung in Anlage 2 der Vorlage). Diese Planzeichnung ist Bestandteil des Beschlus-
ses. 
 
Für das Plangebiet werden folgende Planungsziele angestrebt: 
 

 Sicherung von verdichteten Wohnbauflächen in zentraler Lage 

 Sicherung von mietpreisgebundenem, öffentlich gefördertem Wohnraum 

 Sicherung von erhaltenswertem Baumbestand 

 Sicherung eines Abschnitts der Straße Achternfelde als öffentliche Verkehrsfläche 

 Sicherung von Mobilitätsangeboten für das Stadtquartier (Carsharing) 
 
Das Verfahren soll nach § 13 a BauGB durchgeführt werden. 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 
 
 

b) Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Bebauungs-
plan Nr. 318 "an der Straße Achternfelde", Gebiet: Abschnitt Achternfelde und Flurstücke 
63/6, 63/67, 63/68, Flur 14, Gemarkung Garstedt die öffentliche Unterrichtung und Erörte-
rung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung (frühzeitige Öffentlichkeitsbetei-
ligung) erfolgen. 
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Das städtebauliche Konzept vom 12.10.2016 (Anlage 3 der Vorlage), der Plangeltungsbe-
reich des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 2 der Vorlage) und der Bebauungsplanentwurf 
(Anlage 5 der Vorlage) werden als Grundlage für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
gebilligt.  
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist entsprechend den Ziffern 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
11 der Anlage 6 dieser Vorlage durchzuführen. 
 

Auf Grund des § 22 GO waren keine/folgende Ausschussmitglieder von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstim-
mung anwesend: 
 
 
Sachverhalt 
 
 
Der Verwaltung liegt ein Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Realisierung 
eines Wohnprojektes an der Straße Achternfelde vor (siehe Anlage 7). 
 
Die derzeit mit einem Betriebsgebäude und einem Wohnhaus bebauten Flächen sollen zu-
künftig einer Wohnnutzung mit verdichteten Wohnformen mit Mehrfamilien- und Einfamilien-
hausbau zugeführt werden (siehe Anlagen 3 und 4). 
 
Das Bebauungskonzept entspricht den städtebaulichen Leitvorstellungen der Stadt Nor-
derstedt, für die Wohnbevölkerung zeitgemäßen, attraktiven und bezahlbaren Wohnraum in 
zentraler Lage bereitzustellen und zu sichern. 
 
Mit der Aufgabe des Metallbaubetriebs auf dem Grundstück Achternfelde 14 eröffnet sich die 
Chance, das zentral gelegene ca.1 ha große Gelände einer Wohnnutzung zuzuführen. 
 
Das vorgeschlagene Bebauungskonzept mit straßenbegleitendem Geschosswohnungsbau 
und verdichtetem Einfamilienhausbau in Form von Reihenhauszeilen auf den rückwärtigen 
Grundstücksflächen berücksichtigt die in direkter Nachbarschaft vorhandenen Gebäudetypo-
logien und stellt somit eine sinnvolle Ergänzung des städtebaulichen Kontextes dar. 
 

 Wärmeenergie 
Die Wärmeversorgung des neu geplanten Quartiers soll durch Fernwärme erfolgen. Erste 
Gespräche mit den Stadtwerken werden bereits geführt. 

 

 Verkehr/Erschließung 
Die Erschließung des Neubauquartiers wird überwiegend von Süden über die Straßen 
Achternfelde und Friedrich-Ebert-Straße erfolgen. Inwieweit eine Leistungsfähigkeit der 
beiden Straßen einschließlich des Verkehrsknotens Friedrich-Ebert-
Straße/Friedrichsgaber Weg gegeben ist, muss im Rahmen einer verkehrstechnischen 
Stellungnahme im weiteren Verfahren geklärt werden. Ggf. sind deshalb Umbaumaß-
nahmen in den direkt an das Neubaugebiet angrenzenden Verkehrsflächen erforderlich. 
Der Zuschnitt des Plangeltungsbereiches beinhaltet deshalb einen Abschnitt der Straße 
Achternfelde. 
 
Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist in zwei Tiefgaragen geplant. 
 
Darüberhinausgehende Mobilitätsangebote bestehen durch die Bereitstellung von 2 ober-
irdisch angeordneten Stellplätzen für Carsharing. 
 
Regenwasserkanäle in der Achternfelde bzw. im weiteren Verlauf sind bereits heute 
überlastet. Zusätzliche Abflüsse können nicht aufgenommen werden. Das Nieder-
schlagswasser ist deshalb vollständig auf dem Grundstück zu versickern. 
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Für die Abwasserbeseitigung wird ggf. eine Verlängerung des Kanals in der Achternfelde 
bzw. Friedrich-Ebert-Straße erforderlich. 

 

 Grünrelevante Belange 
Anspruch des Bebauungskonzeptes ist die weitgehende Erhaltung orts- und land-
schaftsprägenden Baumbestandes. Die Einhaltung dieser Zielsetzung ist im weiteren 
Verfahren zu prüfen. Erhaltenswerte Bäume sind planungsrechtlich zu sichern. 

 

 Verfahren/Planungsrecht 
Voraussetzung für die Realisierung des neuen Wohnungsbauquartieres ist neues Pla-
nungsrecht für die derzeit nach § 34 BauGB zu beurteilenden Flächen. 
 
Das Planverfahren erfüllt alle gemäß § 13 a BauGB gestellten Kriterien. Deshalb wird das 
Verfahren als sog. beschleunigtes Verfahren der Innenentwicklung durchgeführt. 
 

 Altlasten 
Im Plangebiet befindet sich seit ca. 60 Jahren ein metallverarbeitender Betrieb. Bei einer 
orientierenden Untersuchung im Jahr 2016 wurden keine gravierenden Bodenverunreini-
gungen festgestellt. Es ist noch zu prüfen, ob weitere Oberbodenbeprobungen erforder-
lich sind. 
 
Im Plangebiet befindet sich weiterhin ein Teil der Altablagerung. Ob hier noch Untersu-
chungen nötig sind, ist im weiteren Verfahren zu klären. 
 
Für einen benachbarten Altstandort sind noch Recherchen erforderlich. 

 
Das Planungskonzept wird in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Ver-
kehr ausführlich vorgestellt. 
 
Anlagen: 
1. Übersicht mit Darstellung des Plangebietes des Bebauungsplanes 
2. Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes  
3. Städtebauliches Konzept des Wohnbauprojektes 
4. Projektbeschreibung 
5. Planbild aus dem Entwurf des Bebauungsplanes 
6. Maßnahmen zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
7. Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes (nicht öffentlich) 















































 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 16/0421 

604 - Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung 
und Liegenschaften 

Datum: 28.10.2016 

Bearb.:  Kröska, Mario Tel.:-258  öffentlich 

Az.:  604/Herr Mario Kröska -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

17.11.2016 Entscheidung 

 
 

Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Norderstedt 
hier: Beschluss zur Ausführungsplanung und Umsetzung des Konzeptes 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr beschließt das in der Anlage vorgelegte 
Parkraumbewirtschaftungskonzept mit Stand vom 01.11.2016. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis dieser Grundlage umgehend die Ausführungspla-
nung zu erstellen bzw. die Umsetzung durchzuführen. Eine Einführung des Konzeptes im 
Laufe des Jahres 2017 – vorbehaltlich der Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel und der 
Genehmigung zur Ergänzung des Stellenplanes – wird gewünscht.  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr bittet deshalb den Hauptausschuss und die 
Stadtvertretung, die im Sacherhalt genannten Ansatzveränderungen auf den beiden Auf-
wandproduktkonten, die zusätzlichen Investitionskosten und die Veränderungen im Stellen-
plan im Zuge der laufenden Beratungen zum Nachtragshaushalt entsprechend aufzuneh-
men. 
 
Der Ausschuss beauftragt die hauptamtliche Verwaltung mit der Ergänzung und Anpassung 
der bestehenden “Stadtverordnung über Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen in 
der Stadt Norderstedt“ (entsprechend der politisch beschlossenen Vorgaben des stadtweiten 
Parkraumbewirtschaftungskonzeptes). 
 
 
Sachverhalt 
 
 
Ausgangssituation: 
 
Auf Wunsch der Politik hat die Verwaltung ein Konzept zur stadtweiten Parkraumbewirtschaf-
tung erarbeitet und bereits in erster Lesung (Sitzung am 06.10.2016) vorgestellt und erörtert. 
Im Zuge der entsprechenden Diskussionen im Ausschuss wurden die dort einvernehmlich 
vorgeschlagenen Ergänzungen und Anregungen in das Konzept aufgenommen.  
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Zielsetzung: 
 
Eine wesentliche Zielsetzung für eine stadtweite Parkraumbewirtschaftung auf Gebührenba-
sis stellt der politisch beschlossene (fortgeschriebene) Lärmaktionsplan der Stadt Nor-
derstedt dar. Hierin ist die Parkraumbewirtschaftung als zielunterstützende Maßnahme ent-
halten und es soll ein Anteil von Parkgebühr-Überschüssen zur Förderung des Umweltver-
bundes (Bus / Bahn) eingesetzt werden.  
 
Ferner sollen mittels einer Parkraumbewirtschaftung Dauerparker im öffentlichen Straßen-
raum zugunsten der direkt angrenzenden Geschäfte und SB-Märkte – welche auf einen 
ständigen Kundenwechsel angewiesen sind – verdrängt werden.  
 
Parkraum für P+R-Nutzer ist entsprechend der Zweckbestimmung zu sichern. 
 
Weiterhin reagiert die Stadt Norderstedt mit der geplanten Bewirtschaftung ihrer P+R-
Anlagen auf bereits entsprechend in der Freien und Hansestadt Hamburg umgesetzte Maß-
nahmen. Seitdem in Hamburg diverse P+R-Parkplätze gebührenpflichtig sind, können Pend-
ler aus Hamburg nur noch in Norderstedt kostenfrei parken. Der Möglichkeit eines länder-
übergreifenden Parktourismus soll durch die Parkraumbewirtschaftung in Norderstedt entge-
gen gewirkt werden.  
 
Schlussendlich ist die neue Fahrradparkgarage in Norderstedt-Mitte ebenfalls nur gegen eine 
Parkgebühr zu nutzen. Hier soll eine Gleichbehandlung zwischen Rad- und Kraftfahrzeug-
nutzern entstehen.  
 
 
Wesentliche Konzeptbestandteile: 
 
Die zu bewirtschaftenden Flächen umfassen im Wesentlichen die städtischen P+R-
Tiefgaragen und P+R-Parkplätze sowie die zentralen Parkplatzanlagen in den Nahversor-
gungsbereichen (siehe Übersicht in Anlage -1- auf Seite 5). 
 
Das Konzept beinhaltet folgende wesentlichen Merkmale / Maßnahmen: 
 

1. Die Herstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung ist ausschließlich in städ-
tischer Hand. 

2. Die Bewirtschaftung erfolgt ausschließlich durch das Medium „Parkscheinautomat“ 
(keine Kassen- und Schrankensysteme). 

3. Die Parkgebühr ist stadtweit einheitlich festgelegt. 
4. Die Bewirtschaftung umfasst die Wochentage Montag bis Samstag (Sonn- und Feier-

tage sind davon ausgenommen). 
5. Es werden keine Ausnahmegenehmigungen, Rabatte oder Sonderrechte erteilt. 
6. Es werden keine Bewohnerparkzonen eingerichtet. 
7. Alle Verkehrsteilnehmer werden gleich behandelt. 

 
 
Gebührenfestlegung: 
 
Norderstedt-Mitte: 
P+R-Tiefgaragen (Nord, West und Ost)  2 €/Tag – 10 €/Woche – 40 €/Monat 
Rathaustiefgarage 2 €/Tag – 10 €/Woche – 40 €/Monat 
Rathausparkplatz 2 €/Tag – 10 €/Woche – 40 €/Monat 
Stadtwerketiefgarage 2 €/Tag – 10 €/Woche – 40 €/Monat 
öffentlicher Straßenraum (gem. Plananlage) 1 €/Stunde – erste Stunde kostenfrei 
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Friedrichsgabe: 
P+R-Parkplatz „Quickborner Straße / AKN“ 2 €/Tag – 10 €/Woche – 40 €/Monat 
 
Garstedt: 
P+R-Tiefgarage unter dem „Herold-Center“ 2 €/Tag – 10 €/Woche – 40 €/Monat 
öffentlicher Straßenraum (gem. Plananlage) 1 €/Stunde – erste Stunde kostenfrei 
EKZ „Schmuggelstieg / Am Tarpenufer“ 1 €/Stunde – erste Stunde kostenfrei 
 
Harksheide: 
Parkplatz vor dem Stadtpark / Kulturwerk 1 €/Stunde – ersten zwei Stunden kostenfrei 
Ulzburger Straße „Meilenstein“ 1 €/Stunde – erste Stunde kostenfrei 
Harksheider Marktplatz / Am Exerzierplatz 1 €/Stunde – erste Stunde kostenfrei 
 
Glashütte: 
Mittelstraße „Glashütter Markt“ 1 €/Stunde – erste Stunde kostenfrei 
EKZ „Tangstedter Landstraße“ 1 €/Stunde – erste Stunde kostenfrei 
 
Die Bewirtschaftung umfasst die Wochentage Montag bis Samstag in der Zeit von jeweils 
06:00 Uhr bis 20:00 Uhr.  
 
Zukünftige P+R-Parkplätze und P+R-Hochbauten (Garagen / Parkhäuser) sollen nach dem 
gleichen Prinzip und mit der identischen Gebührenstaffelung versehen werden. 
 
Die genaue Zuordnung der geplanten Bewirtschaftungsbereiche ist der Anlage -1- auf den 
Seiten 6 - 19 zu entnehmen. 
 
Dieses Konzept schränkt die Förderung von privater Elektromobilität nicht ein, weil die zu-
künftige Integration von E-Ladesäulen mit dazugehörigen Parkständen modular in allen be-
wirtschafteten Bereichen (und somit flexibel) möglich ist. 
 
Die seit ca. 15 Jahren erfolgreich bestehenden Bewirtschaftungstarife um das Einkaufszent-
rum „Herold-Center“ in Garstedt (heute Gebühr von 1 €/Stunde) werden einheitlich um die 
Möglichkeit der kostenfreien ersten Parkstunde erweitert. 
 
 
Rechtliche Voraussetzungen: 
 
Die Legitimation zur Erhebung der Parkgebühren stellt heute die „Stadtverordnung über 
Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen in der Stadt Norderstedt“ dar. Diese gilt aller-
dings bisher nur für den Bereich um das „Herold-Center“ im Stadtteil Garstedt. Insofern muss 
eine Ergänzung und Anpassung der bestehenden Verordnung (entsprechend der politisch 
beschlossenen Vorgaben des stadtweiten neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes) er-
folgen. Dieses gilt sowohl für die Gebühren (u. a. ist eine Stunde kostenfreies Parken bisher 
noch nicht darin enthalten) als auch für die hinzugekommenen Standorte. 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Höhe der benötigten Finanzmittel für die Herstellung des Konzeptes (ohne Renovierung 
der P+R-Anlage in Garstedt) beläuft sich auf geschätzt 850.000 € brutto. Diese Finanzmittel 
müssen zusätzlich in den Haushalt 2017 aufgenommen werden. 
 
Für die laufende Unterhaltung der zusätzlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen werden im 
Jahr zusätzliche Aufwendungen von geschätzt 210.000 € brutto anfallen. Deshalb wäre der 
vorhandene Ansatz auf dem Produktkonto 546000.522100 (von heute 25.000 €/Jahr) auf 
insgesamt 235.000 € brutto – ab dem Haushaltsjahr 2018 in voller Höhe und dann entspre-
chend fortlaufend – zu erhöhen. Anteilig wären für das Haushaltsjahr 2017 ca. 75.000 € (Ge-
samtansatz dann 100.000 €) zusätzlich erforderlich. 
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Durch die Erweiterung der gebührenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung wird eine Erhöhung 
des jährlichen Einnahmenüberschusses von ca. 500.000 € brutto prognostiziert. Somit wäre 
der bestehende Ansatz auf dem Produktkonto 546000.432100 (von heute 60.000 €/Jahr) auf 
insgesamt 560.000 € brutto – in voller Höhe ab dem Haushaltsjahr 2018 und dann entspre-
chend fortlaufend – zu erhöhen. Für das Jahr 2017 wird eine anteilige Mehreinnahme in Hö-
he von 140.000 € (Gesamtüberschuss dann 200.000 €) erwartet. Entsprechend ist der An-
satz zu erhöhen. 
 
Die für die Umsetzung dieser Maßnahme erforderlichen Investitionskosten amortisieren sich 
somit nach ca. drei bis vier Jahren.  
 
 
Zusätzlicher Personalbedarf: 
 
Das Konzept bedingt eine permanente Überwachung durch städtisches Personal (hier von 
Überwachungskräften für den ruhenden Verkehr). Um diese zusätzliche Aufgabe leisten zu 
können, wurden dafür im zuständigen Ordnungsamt zusätzliche Planstellen (= 2 Personen 
im Außendienst und 1 Person im Innendienst) berechnet. Deshalb ist es unerlässlich, den 
Stellenplan ab dem Jahr 2017 (und dann entsprechend fortlaufend) zu erweitern und dahin-
gehend anzupassen (siehe Anlage -1- auf Seite 22).  
 
 
Weiteres Vorgehen: 
 
Die Verwaltung wird – vorbehaltlich des politischen Beschlusses zum Konzept, zur Bereit-
stellung zusätzlicher Finanzmittel und zur Genehmigung zur Ergänzung des Stellenplanes – 
unverzüglich mit der Ausführungsplanung beginnen und eine Umsetzung des Konzeptes für 
Anfang des Jahres 2017 anstreben.  
 
Anlage: 
Parkraumbewirtschaftungskonzept mittels Automaten mit Stand vom 01.11.2016 
 



1 Dezernat III 

Parkraumbewirtschaftungskonzept 

mittels Automaten und Beschilderung 

 
Vorgestellt im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 06. 

Oktober 2016 

 

Möglichkeit zur Diskussion in den Fraktionen im Herbst 2016 

 

2. Lesung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 17. 

November 2016 

 

Mögliche Beschlussfassung inkl. Anmeldung überplanmäßiger 

Investitionskosten bzw. Einnahmen im IV. Quartal 2016 / I. Quartal 

2017 

 

 

       

      Stand 01/11/2016 



2 Dezernat III 

Rückblick 

 
In den vergangenen 20 Jahren wurden diverse Parkraumbewirtschaftungskonzepte 

erarbeitet, die jedoch nicht mehrheitlich beschlossen wurden. 

 

Hauptgründe hierfür sind bis heute: 

 

• kein Konsens für gemeinsames Konzept in Tiefgaragen mit privaten 

Eigentümern (P+R Anlagen) 

• zu hohe Investitionskosten  

• zu komplizierte und störungsanfällige Bewirtschaftungsmedien  

• großflächige, flankierende Bewohnerparkzonen sind rechtlich nicht umsetzbar 

• zu unübersichtliche und zu viele Tarife  

• kein stadtweit einheitliches System in Garagen und im öffentlichen Straßenraum 
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Parkraumbewirtschaftung mit Parkautomaten  

 

Grundprinzip des neuen Konzepts (stadtweit) 

Dezernat III 

  

 

 nur Parkscheinautomaten als Zahlungsmedium: 

• in P+R-Anlagen und öffentlichen Tiefgaragen 

• auf öffentlichen Parkplätzen 

• punktuell im öffentlichen Straßenraum 

 

• keine Schranken 

• keine Videoüberwachung 

• keine Ausnahmegenehmigungen 

• keine Rabatte 

• keine Bewohnerparkzonen 

• kaum Service vor Ort erforderlich 
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Einheitliche, moderate Parkgebühren aufgrund der Preise privater Bewirtschaftung 

in unmittelbarer Nähe sowie zur Verhinderung eines Verdrängungsprozesses: 

 

• 2 €/Tag, 10 €/Woche, 40 €/Monat in den P+R-Anlagen/P+R-Parkplätzen/NoMI 

• 1 €/Std. im Straßenraum, erste Stunde kostenfrei; Stadtpark: die ersten zwei 

Stunden kostenfrei 

• 6 - 20 Uhr täglich außer an Sonn- und Feiertagen 

 

 

Projekt funktioniert nur bei permanenter Überwachung des ruhenden Verkehrs, dies 

ist kostenneutral und in der Konzeption bereits berücksichtigt 

 

Gesamtinvestition: ca. 850.000,00 € (mit P+R-Anlage Garstedt: 1.350.000,00 €) 

Amortisierung nach 3 Jahre (mit P+R-Anlage Garstedt: 4 Jahren ) 

 

Gewinn pro Jahr: ca. 290.000,00 € (mit P+R-Anlage Garstedt: 350.000,00 €) 

 

Parkraumbewirtschaftung mit Parkautomaten  



5 

Standorte 

Dezernat III 

Garagen und P+R:   2 €/Tag, 10 €/Woche, 40 €/Monat 

Straßenraum:           1 €/Stunde; 6-20 Uhr täglich  

NoMi 
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Parkautomat 
2 €/Tag, 10 €/Woche, 40 €/Monat 

Norderstedt Mitte (Zentrum) 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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Fotos Tiefgaragen Rathaus und EGNO 

Tiefgarage Rathaus 

Tiefgarage EGNO 
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Norderstedt Mitte (West) 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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Norderstedt Mitte (Parkplätze West) 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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Norderstedt Mitte (Parkplätze Ost) 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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P+R Quickborner Straße 

Dezernat III 
Parkautomat 
2 €/Tag, 10 €/Woche, 40 €/Monat 
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P+R Garstedt 

Dezernat III 
Parkautomat 
2 €/Tag, 10 €/Woche, 40 €/Monat 

Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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Tiefgarage Garstedt 



14 

Stadtpark 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, die ersten zwei Stunden kostenfrei 
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Schmuggelstieg 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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Ulzburger Straße – 1. Meilenstein 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 



17 

Harksheider Markt 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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Glashütter Markt 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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Tangstedter Landstraße 

Dezernat III 
Parkautomat 
1 €/Stunde, erste Stunde kostenfrei 
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Ausblick 

 

 

• rechtsicheres Konzept ohne hohe Betriebskosten 

• stadtweit einheitliche Preisgestaltung  

• geringe Umbaumaßnahmen in dem Tiefgaragen 

• Gleichbehandlung aller Nutzer 

• zügige Umsetzung möglich 

• schnelle Amortisierung 

• keine Videoüberwachung notwendig 

• geringe Störungsanfälligkeit der Automaten und Schilder 
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Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Dezernat III 

Investitionskosten Euro (€) 

60 PSA mit Fundamentierung/Lieferung/Anschluss 400.000 

Beschilderungen 180.000 

Tiefbauanpassungen 100.000 

Hausanschlüsse Stadtwerke  40.000 

P+R NoMI Renovierungen (Anstrich/Beleuchtungen/Markierungen) 130.000 

P+R Garstedt Renovierungen 

(Boden/Anstrich/Beleuchtungen/Markierungen) (500.000)1 

Gesamtinvestition (1.350.000,00) 

Investitionskosten ohne P+R Garstedt 850.000,00 

1 Die Umbaukosten in Garstedt müssen im Amt  68 eingeworben werden 
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Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Dezernat III 

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist kostenneutral 

Überwachung des ruhenden Verkehrs 

2 Personen im Außendienst, 1 Person im Innendienst - 125.000/Jahr 

„Knöllchen“-Einnahmen +125.000/Jahr 

Gewinn 0,00/Jahr 
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Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Dezernat III 

Einnahmen und laufende Kosten (ohne P+R Garstedt) 

2 €/Tag, 10 €/Woche, 40 €/Monat, 1 €/Std. im Straßenraum, 6-20 Uhr täglich +500.000/Jahr 

Unterhaltung (Wartung, Geld holen, Versicherung, Parkscheine, Strom etc.) - 210.000/Jahr 

Geschätzter Überschuss 290.000/Jahr 

Amortisierung der Investitionskosten 850.000 € nach ca. 3 Jahren 



24 Dezernat III 

Weiteres Vorgehen 

 

 

• Verwaltung erstellt Beschlussvorlage im IV. Quartal 2016 

• Vorbehaltlich des politischen Beschlusses zu Konzept und 

Parkgebührensatzung wäre die Umsetzung bis Mitte 2017 

möglich 

• Überplanmäßige Mittel müssen bis Anfang 2017 bereitgestellt 

werden 
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